
  
Die Justizministerin hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit Schreiben vom 29. Mai 2013 
beantwortet. 
 

LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/1859 
6. Wahlperiode 30.05.2013 
 
 
 
 
 
 
KLEINE ANFRAGE 
 
des Abgeordneten David Petereit, Fraktion der NPD 
 
 
Politisch motivierte Straftaten im Jahr 2012 laut Lobbi e. V. 
 
und 
 
ANTWORT 
 
der Landesregierung  
 
 
 

Eine „Dokumentation“ des Vereins Lobbi e. V. will im Jahre 2012 35 
politisch rechts motivierte Straftaten verzeichnet haben. Demnach soll am 
20.09.2012 ein griechisches Restaurant mit „rechten“ Parolen beschmiert 
worden sein. Ebenso drangen die Täter in das Geschäft ein und stahlen 
unter anderem Getränke.  
 
1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung hinsichtlich der 

Geschehnisse? 
 
 
 
Am 17.09.2012 wurde versucht, in den von einem griechischen Staatsangehörigen 
betriebenen Grill-Imbiss in Boizenburg durch Aufhebeln von Türen und Fenstern gewaltsam 
einzudringen. Als dies nicht gelang, wurde auf dem Dach eine angebrachte Folie auf-
geschnitten und damit ein Eindringen in das Lager sowie die Entwendung alkoholischer und 
nichtalkoholischer Getränke ermöglicht. An der Außenwand neben einem Zigarettenauto-
maten wurde mit 20 cm bis 25 cm hohen Buchstaben der Schriftzug „NATOINAL GEHT 
IMMER NPD JETZT“ (Original-Schreibweise) angebracht. 
 
 
 

2. Wie weit sind die Ermittlungen hinsichtlich der Straftat? 
 
 
 
Das Ermittlungsverfahren wurde am 9. April 2013 gemäß § 170 Absatz 2 der Strafprozess-
ordnung eingestellt, da kein Täter ermittelt werden konnte. 
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3. Um was für Schriftzüge/Parolen handelte es sich konkret?  

 
 
 
Es wurde der Schriftzug „NATOINAL GEHT IMMER NPD JETZT“ angebracht. 
 
 
 

4. Gibt es Tatverdächtige? 
 
 
 
Nein. 
 
 
 

5. Welche Hinweise gibt es auf den bzw. die Täter? 
 
 
 
Keine. 
 
 
 

6. Gibt es Anhalte für eine politisch motivierte Straftat? 
 
a) Wenn ja, wodurch wird dieser Verdacht begründet? 
b) In welcher Art und Weise sind die Beschuldigten bislang nach 

vorliegenden Erkenntnissen politisch tätig gewesen? 
 
 
 
Ja.  
 
 
Zu 6 a) 
 
Die Bewertung erfolgte aufgrund der Tatumstände. 
 
 
Zu 6 b) 
 
Entfällt. Auf die Antwort zu Frage 4 wird verwiesen. 
 
 
 
 


